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Der Ordinationserfolg steht und 
fällt mit den Mitarbeitern. Natürlich 
sind Fachkenntnisse, Geschick und 
Engagement des Arztes das Um und 
Auf. Aber nur mit motivierten und 
tüchtigen Mitarbeitern lässt sich eine 
Praxis erfolgreich führen und wei-
terentwickeln – und die kosten Geld. 
Dabei setzen sich die Gesamtkosten 
pro Mitarbeiter aus unterschied-
lichen Gehalts- und Lohnkomponen-
ten sowie gesetzlichen und freiwilli-
gen Aufwendungen zusammen. 

Damit müssen Ärzte rechnen 
Gehen wir davon aus, dass eine 
Kandidatin für eine Ordinationsas-
sistentenstelle ein Gehalt von rund 
2.500 Euro brutto pro Monat verdie-
nen möchte. Was bedeutet dieses 
Gehalt für den Arzt als Dienstgeber? 
Und wieviel bekommt die Kandi-
datin netto ausbezahlt? Um diese 
Kosten zu berechnen – dafür bie-
ten sich zahlreiche Online-Rechner 
an – benötigt man den monatlichen 
Bruttolohn des Arbeitnehmers. 
Auf dieser Basis kann man für den 
Dienstnehmer Nettolohn, Sozialver-
sicherung und Lohnsteuer berech-
nen. Die Kosten für den Arbeitgeber 
umfassen den Dienstgeberanteil zur 
Sozialversicherung, den Beitrag zur 
betrieblichen Vorsorgekasse, den 
Dienstgeberbeitrag und die Kom-
munalsteuer. 

Die Personalkosten im Fokus 
Richtig kalkulierte Personalkosten sind entscheidend für den 
wirtschaftlichen Erfolg einer Arztpraxis. Was bei der Kalkulation 
beachtet werden sollte. 

Personalkosten 
Übersicht Monatlich in € Jährlich in €
 Grundbezug 2.399,– 28.788,–
+ Andere laufende Bezüge 101,– 1.212,–
+ Über-/Mehrstunden 0,– 0,–
+ Sonderzahlungen 0,– 5.000,–
= Brutto 2.500,– 35.000,–
 Jahressechstel  5.000,–
 Steuerfrei (10 Überstd. frei) 0,– 0,–
  

Dienstnehmer    Monatlich in €   Jährlich in €
 Brutto 2.500,– 35.000,–
- Sozialversicherung  - 453,– - 6.292,–
- Lohnsteuer - 191,08        
=  Netto/Auszahlung 1.855,92 26.203,60
+  Sachbezüge 0,– 0,–
=  Einkommen 1.855,92 26.203,60
 

Dienstgeber  Monatlich in € Jährlich in €
 Brutto 2.500,– 35.000,–
+ DG-SV-Beitrag 525,75 7.335,50
+  BV-Beitrag 38,25 535,50
+ DB zum FLAF 92,50 1.295,–
+  DZ zum DB 0,– 0,–
+ Kommunalsteuer 75,– 1.050,–
+ U-Bahnsteuer (Wien) 10,– 106,–
= DG-Kosten 3.241,50 45.322,–

 
 

Netto
57,82 %

Kosten
22,77 %

Abzüge
19,41 %

Dienstgeberkosten je Stunde
Umgelegt auf die Stunde entspricht das Gehalt folgenden 
Dienstgeberkosten:

Jährliche DG-Kosten € 45.322,–
 
Von den insgesamt zur Verfügung stehenden  52,0 Wochen
 entfallen durchschnittlich Urlaub 5,0 Wochen
 bezahlte Feiertage 2,2 Wochen
 Krankenstand 2,4 Wochen
 sonstige Verhinderung 1,3 Wochen
 Fortbildung 0,0 Wochen
 Kuraufenthalt 0,0 Wochen
Verbleiben für betriebliche Arbeit 41,1 Wochen
 
Bei einer betrieblichen Arbeitszeit von 40 Stunden
ergeben sich Dienstgeberkosten je Stunde von  € 27,64
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Welche Kosten- und 
Abgabenkomponenten bzw. 
Abrechnungsdetails sind dem 
Lohnzettel zu entnehmen?
1. Der Bruttobezug stellt jenen Betrag 
dar, von welchem die Sozialversiche-
rungsbeiträge und die Lohnsteuer und 
weitere Abgaben berechnet werden. 
2. Abgerechnete Monatstage für 
Sozialversicherung, Lohnsteuer. Im 
Bereich Lohnsteuer und Sozialver-
sicherung hat ein Monat immer 30 
Kalendertage. Bei untermonatigem 
Ein- oder Austritt werden die Tage 
aliquot berechnet. 
3. Bemessungsgrundlage für lau-

fende Bezüge (wie z. B. Gehalt, Zulage, 
Überstunden) für die Sozialversiche-
rung (Kranken-, Pensions-, Unfall- 
und Arbeitslosenversicherung). Die 
monatliche Höchstbeitragsgrundlage 
für 2023 beträgt € 5.850,–.
4. Dienstnehmeranteil zur Sozialver-
sicherung für laufende Einkünfte: Im 
Normalfall 18,12 % (für Angestellte 
und Arbeiter) der Bemessungsgrund-
lage (vergleiche Punkt 3)
5. Alleinverdiener-/Alleinerzieherab-
setzbetrag: In diesem Feld steht, ob 
das Formular E30 beim Dienstgeber 
eingereicht wurde. 
6. Jobtickets sind Wochen-, Monats- 

oder Jahreskarten für öffentliche Ver-
kehrsmittel, die Arbeitgeber ihren 
Mitarbeitern zur Verfügung stellen. 
7. Bei Auszahlung von Erschwernis-, 
Schmutz- und Gefahrenzulagen 
sowie SFN-Zuschlägen. Diese Aus-
zahlungen reduzieren die Bemes-
sungsgrundlage der Lohnsteuer.
8. Freibetrag laut Freibetragsbescheid 
des Finanzamtes. Dieser vermindert die 
Bemessungsgrundlage der Lohnsteuer 
und muss vom Dienstnehmer an den 
Dienstgeber weitergegeben werden. Zu 
beachten ist, dass ein Dienstnehmer 
mit Freibetragsbescheid eine Pflicht-
veranlagung („Arbeitnehmerveranla-
gung“) machen muss.
9. Pendlerpauschale, welche die 
Bemessungsgrundlage der Lohn-
steuer vermindert. 
Beachte: Dafür muss der Dienstneh-
mer das Formular L34 des Pendler-
rechners abgeben. 
10. Pendlereuro (neu seit 01.01.2013): 
Wenn ein Dienstnehmer die Pend-
lerpauschale beantragt, muss er die 
Kilometeranzahl für eine Richtung 
angeben. Diese Kilometeranzahl 
mal 2, durch 12 ist gleich dem Pend-
lereuro. Dieser vermindert direkt 
den Lohnsteuerbetrag und nicht die 
Bemessungsgrundlage.
11. Jahressechstel: Das Jahressechstel 
ist der Wert von durchschnittlich zwei 
Monatsbezügen. Bis zu diesem Wert 
sind das 13. und 14. Gehalt  nach 
Abzug eines Freibetrages von € 620,– 
mit dem festen Steuersatz (6 %) zu 
versteuern.
12. Jahressechstelüberhang: Wenn 
das Jahressechstel bereits ausge-
schöpft ist (meistens bei zusätzlichen 
Sonderzahlungen zutreffend), gibt es 
einen Jahressechstelüberhang, d. h. 
Sonderzahlungen werden nicht mit  
6 % versteuert, sondern der Betrag 
wird zur laufenden Bemessungs-
grundlage der Lohnsteuer addiert. In 
diesem Feld sehen Sie den Betrag, 
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Die Personalkosten im Fokus Monatsabrechnung 
Wie sieht nun die Monatsabrechnung der zukünftigen Dienstnehmerin aus?

.

Lohn / Gehaltsabrechnung April 2023
Firma : 600100 Test GmbH (Payam Mohseni) DVR-Nr.:
Person : 827  ( 1 ) MUSTER , Johanna Dienstort :

Frau
Johanna MUSTER
Nussdorferstraße 12
1090 Wien

Beruf
:

Eintritt
:

Austritt

:
Ordinationsassistentin
01.03.2023

 SV-NR

:
:

Wochen-Std : 40,00

Ersteintritt 01.03.2023

Tätig.Gruppe :
:

ab 1.7.2022: BG B
Ende SV :

Tage/Woche 4

LSt-Tage
30

SV-Tage
30

Freibetrag AV/AE
Nein

Pendlerpau/-euro
0,00 / 0,00

Besch.-Jahr
1

Tarifgrp. Werkver
B002

LA-Nr Bezeichnung Menge Satz Betrag BMG SV BMG LSt
1000 Gehalt 2.399,00 2.399,00 2.399,00
4600 Infektionszulage frei 101,00 101,00 101,00
9110 Freibetrag §68 (1) -101,00

Brutto  2.500,00

SV Beitrag lfd
LSt Beitrag lfd
Summe gesetzliche Abzüge

Netto

 -453,00
 -191,08
 -644,08

 1.855,92

 2.500,00
 1.946,00

Auszahlung  1.855,92

BV Beitrag  38,25  2.500,00

Jahressummen

Brutto ohne §26 EStG
Zulagen, Zuschläge §68 EStG
Steuerfrei §26 EStG
Steuerfrei §3 und §124 EStG
SV Beitrag lfd
LSt Beitrag lfd

Homeoffice-Tage

Bezüge §67 (1,2) EStG
Jahressechstel
Überhang §67 (1,2) EStG
Bezüge §67 (3-8) EStG
SV Beitrag SZ
LSt Beitrag SZ

 5.000,00
 202,00

 906,00
 382,16

:

 2.500,00
: :
: :
: :
: :
: :
: :

Zusätzlich zum Bruttobezug entstehen dem Dienstgeber folgende Kosten:
SV Beitrag lfd Dienstgeber  525,75  2.500,00
DB  92,50  2.500,00
DZ  0,00  0,00
Kommunalsteuer  75,00  2.500,00
DGA (U-Bahn)  10,00
Der Gesamtaufwand Ihrer Lohn/Gehaltskosten beträgt somit  3.241,50
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der nicht mit 6 % versteuert wird (also 
voll steuerpflichtig ist).
13. Lohnsteuerbemessungsgrund-
lage für das laufende Entgelt (Gehalt, 
Überstunden etc.): Diese setzt sich 
aus den lohnsteuerpflichtigen Brutto-
bezügen, vermindert um den SV-Bei-
trag und die Freibeträge, zusammen.
14. Betrag der Lohnsteuer für lau-
fende Einkünfte.
15. Gesetzliche Abzüge (alle 
Abzüge der SV laufend, SV-Sonder-
zahlungen, Lohnsteuer laufend 
und Lohnsteuer-Sonderzahlungen 
zusammengerechnet).
16. Auszahlungsbetrag: Betrag, der an 
den Dienstnehmer überwiesen wird.

Dienstgeberanteile
17. Bemessungsgrundlage für den 
Mitarbeitervorsorgebeitrag, welcher 
sich aus den sozialversicherungs-
pflichtigen Bruttobezügen inkl. Sach-
bezug, Sonderzahlungen etc. zusam-
mensetzt und ab dem zweiten Monat 
des Dienstverhältnisses zahlbar ist. 
Der MV-Beitrag ist in der Regel bei 
Dienstnehmern, deren Eintritt am 
oder nach dem 1.1.2003 erfolgt ist, zu 
entrichten.

18. BV-Beitrag: ist gleich 1,53 % der 
Bemessungsgrundlage aus Punkt 17. 
Hinweis: Es gibt keine Höchstbei-
tragsgrundlage! 
19. Kommunalsteuer (3 % vom gesam-
ten Bruttobezug) und Wiener Dienst-
geberabgabe („U-Bahnsteuer“: 
für Wiener Betriebe beträgt diese  
€ 2,–/Dienstnehmer/Woche), wel-
che an die Gemeinde zu zahlen sind.

20. Dienstgeberbeitrag zum 
Familienlastenausgleichs-
fonds („DB“) (3,7 % oder  
3,9 % vom gesamten Brut-
tobezug) an das Finanzamt. 
21. Dienstgeberbeitrag für 
die Sozialversicherung.
22. Dienstgeberabgabe 
U-Bahn 

Wie viele Mitarbeiter ver-
trägt eine Ordination?
Personalkosten sind in den 
meisten Ordinationen der 
größte Kostenfaktor mit 
einem Anteil von 15 % bis  
19 % an den Ordinati-
onseinnahmen. Sie sind 
abhängig von der Anzahl 
der Mitarbeiter, der Höhe 

der Bruttogehälter und der jewei-
ligen Fachrichtung. 

Je nachdem, in welchem Fach 
ein Arzt tätig ist, kann man sich 
an folgenden Benchmarks orien-
tieren und prüfen, ob der Anteil 
der Personal kosten im Vergleich zu 
den Einnahmen jenem der Kolle-
gen entspricht. 

Personalkosten sollten jedenfalls 
genau und gewissenhaft kalkuliert 
werden – gerne auch mit Unter-
stützung Ihres Steuerberaters. 
Mitarbeiter sind teuer – aber für 
den Ordinationserfolg jeden Cent 
wert.  n
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 Suchen Sie eine/n 
Nachfolger/in für 
Ihre Ordination? 

ÄRZTE EXKLUSIV  
PRAXISBÖRSE 

– QR-Code scannen

Personalkosten
In der Gewinn- und Verlustrechnung machen  
sich die Personalkosten wie folgt bemerkbar  
(Beispiel):  
GEHÄLTER ANGABEN IN €
6200 Gehälter 30.000,–
6300 Sonderzahlungen Angestellte 5.000,–
  35.000,– 
 
GESETZLICHE SOZIALABGABEN 
6500 Gesetzlicher Sozialaufwand 7.345,25
6600 Dienstgeberbeitrag 1.295,–
6629 Kommunalsteuer 1.050,–
6630 Wiener Dienstgeberabgabe 106,–
  9.796,25
ÜBRIGE
6405 Beiträge an  
 Mitarbeitervorsorgekasse 525,75
6430 Zahlungen an Pensionskasse 0,–
6700 Freiwillige Sozialaufwendungen 0,–
  525,75
  45.322,–

Umsatzkennzahlen 
Anteil der Personalkosten an den 
Einnahmen 

Allgemeinmedizin 17,5 %
HNO 16,0 %
Augenheilkunde (KK) 15,0 %
Zahnheilkunde 18,5 %

Überweisungen 
Wohin sind die diversen Gehaltskomponenten zu überweisen?

 Innerbetriebliche Abrechnung Außerbetriebliche Abrechnung

Bruttobezug

ÖGK GemeindeFA

Nettobezug
= Auszahlungsbetrag

Dienstnehmer

DGA-SV
DGA
BV-B

DB FLAF Wr.
DGAKommSt

DNA-SV LSt

BV-B = Betrieblicher Vorsorgebeitrag
DB FLAF = Dienstgeberbeitrag zum 
  Familienlastenausgleichsfonds
DGA = Dienstgeberabgabe
DGA-SV = Dienstgeberanteil zur Sozialversicherung
DNA-SV = Dienstnehmeranteil zur Sozialversicherung 

FA = Finanzamt
ÖGK = Österreichische Gesundheitskasse
KommSt = Kommunalsteuer
LSt = Lohnsteuer
Wr. DGA = Dienstgeberangabe der Gemeinde Wien 


